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7Ob10/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1979

Norm

VersVG §5 Abs3

Rechtssatz

§ 5 Abs 3 VersVG ist dann nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsantrag dem Versicherer (zB vom

Versicherungsagenten) unvollständig, also ohne die mündliche Ergänzung, vorgelegt wurde und der Versicherer daher

von dieser keine Kenntnis hatte. Dann hatte nämlich der Versicherer auch nicht die Möglichkeit, auf die Abweichung

seiner Annahmeerklärung vom Versicherungsantrag hinzuweisen.
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